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Stellungnahme der Stadt Aschersleben zum zweiten Entwurf der Neuaufstellung des 
Landesentwicklungsplanes des Landes Sachsen-Anhalt mit Umweltbericht 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

in Bezug auf die Stellungnahme zum zweiten Entwurf der Nevaufstellung des Landesentwicklungs- 
planes des Landes Sachsen-Anhalt mit Umweltbericht vom 16.10.2025 hat der Stadtrat in seiner Sit- 
zung am 25.02.2026 die Stellungnahme bestätigt. 
Beigefügt ist die entsprechende Beschlussfassung (Siehe Anlage 1). 

Mit freundlichen Grüßen 

Oberbürgermeister 

Anlage 1: Beschlussauszug vom 25.02.2026 
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Beschlussauszug 
öffentliche/nicht öffentliche Sitzung des Stadtrates vom 25.02.2026 

Öffentlicher Teil 

Beschluss zur Stellungnahme der Stadt Aschersleben zum zweiten Entwurf der 
Neuaufstellung des Landesentwicklungsplanes des Landes Sachsen-Anhalt mit 
Umweltbericht 
Vorlage: VIII/0258/25 

Beschluss: 

Der Stadtrat der Stadt Aschersleben beschließt: 
Der in der Anlage beigefiigte Wortlaut der Stellungnahme der Stadt 
Aschersleben vom 16.10.2025 zum 2. Entwurf des 
Landesentwicklungsplans Sachsen-Anhalt mit Umweltbericht wird 
bestiitigt. 

Abstimmung zur Vorlage: - mehrheitlich bestätigt - 
11Ja 4Nein 8 Enthaltungen 
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